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Ziel

Die Feuerwehren sind darüber informiert, 

wie sie im Rahmen einer Bekämpfung 

des Japankäfers einbezogen werden 

könnten.



Der Japankäfer

• Blatthornkäfer (wie Maikäfer, Junikäfer, etc.)

• Stammt aus Nordostasien  via USA und Azoren 2014 nach 
Mailand 2021 im Tessin  2023 Kloten 

• Ist in der Schweiz als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft

 Muss überwacht und bekämpft werden (Bundesrecht).

Quelle: Merkblatt Japankäfer KPSD TI



Schäden des Japankäfers

Quelle: Tanja Graf Agroscope

Quelle: KPSD TI

Wirtspflanzen: 300 Pflanzenarten 

darunter Reben, Mais, Apfelbäume, 

Tomaten, Erdbeeren, Laubbäume, 

Sträucher, Blumen…



Lebenszyklus



Verbreitung durch Flug 1 bis 20 km pro Jahr
Verschleppung als «blinder Passagier» Handel pflanzlicher Produkte 

Situation Schweiz



Vorbeugende Massnahmen/Früherkennung

Überwachung mit 40 (!) Fallen im Kanton Thurgau

Überwachungszeitraum: Mitte Juni bis Mitte September

Überwachungspunkte: Landesgrenzen, Neuralgische Punkte, 
Touristen Hotspot 



Voraussichtliche Massnahmen bei einem 

Ausbruch

Administrativ

• Gebiete ausscheiden

• Bekämpfungsmassnahmen
werden vom kantonalen 
Pflanzenschutzdienst verfügt

Bekämpfungsmassnahmen:

• Verbringungsverbot Grüngut
und Erde

• Bekämpfung mit 
Pflanzenschutzmittel 
während Flugphase

• Einsatz von Nematoden 
während Larvenphase



Einsatz von Nematoden

• Wenn die Bekämpfung der Käfer mit Pflanzenschutzmittel nicht 
ausreichend ist, dann werden Nematoden eingesetzt

• Bekämpfung der Larven mit Nematoden

• Nematoden müssen in den Boden eingeschwemmt werden

• Variante Ausbringung bei feuchtem Wetter: 1-2 Güllefässer/ha

Quelle:hochdorfer.ch



Unterstützung durch die Feuerwehr

• Einsatz von Nematoden 
benötigt Wasser

• Einsatzzeitpunkt 
September bis Oktober

• Wasserbedarf 3 x 20 mm/ 
Quadratmeter

• Leistungen FW werden 
finanziert

Quelle:ewa.ai.ch

Quelle:hochdorfer.ch



Rechtsgrundlagen

§ 15 RBB 910.11 Landwirtschaftsverordnung

§ 18 RBB 910.11 Landwirtschaftsverordnung

§ 25 RBB 708.1 Feuerschutzgesetz



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


